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Altes Forsthaus 
Salzbachstr. 18 
66969 Lemberg 

Tel.: 06331/286191 
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Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, zertifiziert nach DIN EN ISO/ IEC 17024 
Sachverständige für Bauschäden und lnstandsetzungsplanung, zertifiziert durch die Hochschule Kaiserlauten ZB 2004-08-26 
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Amtsgericht Zweibrücken 

Herzogstraße 2 
66482 Zweibrücken 

Amtsgericht Zweibrücken 

2 0. Feb. 2025 
......................... Anl. ....................... Akte 
.... . . , .... .. Abschr . .............. Gst/Gt<M 
......................................... Vollstr. Unter!. 

GUTACHTEN 

Datum : 17 .02 .2026 
Az .: 1 K 18/25 

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
für das mit einem 

Einfamilienhaus mit Stall und Scheune bebaute Grundstück 
in 66484 Battweiler, Windhofstraße 23 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
28.01.2026 ermittelt mit rd. 

74.200 € 

Bestimmung des Verkehrswerts nur durch Außenbesichtigung 

Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutach ten besteht aus 53 Seiten inkl. 7 Anlagen mit insgesamt 16 Seiten . 
Das Gutachten wurde in zwe i Ausfertigungen ers tellt, davon eine für meine Unterlagen 
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KURZFASSUNG 

Wertermittlungsstich tag 

Ortsbesichtigung NUR AUSSENBES ICHTIGUNG 
C: 

Baujahr des Gebäudes 
a, 
'o Wohnlich nutzbare Fläche EG / DG 
C: 
:J 

0 Brutto-Grundfl äche des Wohngebäudes 

Grundstück sgröße gesamt 

Restnutzung sdauer Wohngebäude 

r e1~GRüNb:stüGtf K··· ·>,'::··~-· ;~~;· ~:-:··:·• -~ ··-· ,. ··,::F ·: .l 
Flur Nr. 142/3 unbebautes Grundstück 

Bodenwert (260 m2 x 70,00 EUR/m2
) 

Verkehrswert 

LfE1G ... R"lJNoi i-ock i :>::·=-~=~-~~~·:::Tf,:·::-~:~~~:.~~;~.-:~,~~-7:·~1 
Flur Nr. 142/6 bebautes Grundstück 

Herstellungskosten Wohngebäude 

Alterswertm inderung 

Sachwert Einfamil ienhaus 

0> Sachwert Scheune und Nebengebäude 
C: 

Sachwert der baulichen Anlagen 

-~ Sachwert der baulichen Außenanlagen 

1 Bodenwert (500 m2 x 70,00 EUR/m2
) 

Vorläufiger Sachwert 

Sachwertfaktor 

Marktangepasster vorläufiger Sachwert 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Besondere objektspezif ische Grundstücksmerkmale 

Sachwert 

Ertragswert 

Verkehrswert rd. 
(abzgl. 30 % wegen nicht erfolgter Innenbesichtigung) 

Verkehrswert Gesamtobjekt 

Windhofstraße 23, 66484 Ballweiler 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

28.Janua r 2026 

28.Janua r 2026 

ca. 1910 

ca. 130,00 m2 

ca. 340,50m2 

760 m2 

14 Jahre 

18.200,00 € 

18.200,00 € 

393.690 ,87 EUR 

- 324.794 ,97 EUR 

= 68.895 ,90 EUR 

= 28.000,00 EUR 

= 96.895 ,90 EUR 

+ 968 ,00 EUR 

+ 36.100,00 EUR 

= 133.964,86 EUR 

X 1,09 

= 131.419 ,53 EUR 

- 14.602, 17 EUR 

- 51.520 ,00 EUR 

= 79.900,00 EUR 

= 75.400,00 EUR 

rd. 56.000,00 EUR 

rd. 74.200,00 EUR 

Seite 2 von 53 

 



1 K 18/25 Dipl. Ing. S. Ebert•Glimm 

Inhaltsverzeichnis 

Nr. Abschnitt Seite 

1 Allgemeine Angaben .................................................................................................................... 5 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

2.7 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.5.1 

3.2.6 

3.3 

3.4 

4 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.3.1 

4.2.3.2 

4.2.4 

4.3 

4.3.1 

Angaben zum Bewertungsobjekt ................. .................................................................................. 5 

Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung ....................................................................... 5 

Grund- und Bodenbeschreibung ................................................................................................ 6 

Lage ............................................................................................................................................... 6 

Großräumige Lage ......................................................................................................................... 6 

Kleinräumige Lage ......................................................................................................................... 6 

Gestalt und Form ........................................................................................................................... 7 

Erschließung, Baugrund etc ........................................................................................................... 7 

Privatrechtliche Situation ................................................................................................................ 8 

Öffentlich-rechtliche Situation ........................................................................................................ 8 

Baulasten und Denkmalschutz ....................................................................................................... 8 

Bauplanungsrecht .......................................................................................................................... 8 

Bauordnungsrecht .......................................................................................................................... 8 

Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation ...................................................... ............................ 9 

Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation ............................................................................... 9 

Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen ..................................................................... 1 O 

Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung .............................................................................. 1 O 

Einfamilienhaus ............................................................................................................................ 1 O 

Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht.. .................................................................................... 1 O 

Nutzungseinheiten, Raumaufteilung ............................................................................................ 10 

Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) ................................................. 11 

Allgemeine technische Gebäudeausstattung ............................................................................... 11 

Raumausstattungen und Ausbauzustand .................................................................................... 12 

Wohnungen .................................................................................................................................. 12 

Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes ..................................................... 12 

Nebengebäude ............................................................................................................................. 12 

Außenanlagen .............................................................................................................................. 13 

Ermittlung des Verkehrswerts .................................................................................................. 13 

Grundstücksdaten ........................................................................................................................ 13 

Wertermittlung für das Teilgrundstück A - Flurstück 142/3- unbebaut.. ....................................... 13 

Verfahrenswahl mit Begründung .................................................................................................. 13 

Bodenwertermittlung .................................................................................................................... 14 

Vergleichswertermittlung .............................................................................................................. 15 

Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung ........................................ 15 

Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe ............................. 16 

Wert des Teilgrundstücks A- Flurstück 142/3- unbebaut. ........................................................... 17 

Wertermittlung für das Teilgrundstück B - Flurstück 142/6- bebaut... .......................................... 18 

Verfahrenswahl mit Begründung .................................................................................................. 18 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler Seite 3 von 53 

 



1 K 18/25 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.3.1 

4.3.3.2 

4.3.3.3 

4.3.3.4 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.6.2 

4.3.6.3 

4.3.7 

4.4 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

6 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Bodenwertermittlung .................................................................................................................... 18 

Sachwertermittlung ...................................................................................................................... 19 

Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung ................................................. 19 

Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe ...................................... 20 

Sachwertberechnung ................................................................................................................... 23 

Erläuterung zur Sachwertberechnung ......................................................................................... 23 

Ertragswertermittlung ................................................................................................................... 28 

Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung ............................................. 28 

Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe .................................. 28 

Ertragswertberechnung ................................................................................................................ 31 

Erläuterung zur Ertragswertberechnung ...................................................................................... 32 

Wert des Teilgrundstücks B - Flurstück 142/6- bebaut.. .............................................................. 33 

Verkehrswert ................................................................................................................................ 34 

Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software ........................................................ 36 

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung ......................... ................................................... 36 

Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten ....................................................................... 36 

Verwendete fachspezifische Software ......................................................................................... 37 

Verzeichnis der Anlagen ........................................................................................................... 37 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler Seite 4 von 53 

 



1 K 18/25 Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

1 Allgemelne Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts : 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Stallung/ 
Scheune und rückwärt ig angebautem Nebengebäude 

Windhofstraße 23 
66484 Battweiler 

Grundbuch von Battweiler, Blatt 584, lfd. Nr. 8 und 9 

Gemarkung Battweiler, Flurstück 142/3 (260 m2) Erholungsflä­
che, Windhofstraße 23 
Gemarkung Battweiler, Flurstück 142/6 (500 m2) Gebäude- und 
Freifläche, Windhofstraße 23 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag : 

Wertermitt lungsstichtag : 

Qualitätsstichtag: 

Ortsbesichtigung: 

Umfang der Besichtigung etc. : 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Eigentümer: 

Mieter oder Pächter 

Verwalter 

Wohnpreisbindung gern. § 17 WoBindG 

Gewerbebetrieb 

Maschinen und Betriebseinrichtungen 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

Gemäß Beweisbeschluss des Amtsgerichts Zwe ibrücken vom 
05.01.2026 soll zur Vorbereitung des Versteigerungstermins der 
Verkehrswert der Beschlagnahmeob jekte geschätzt werden , da­
bei ist das Gutachten vom 06.03.2023 Az.: 1 K 10/22 zu aktuali­
sieren. 

28.01.2026 (Tag der Ortsbesichtigung) 

28.01.2026 entspricht dem Wertermi ttlungsstichtag 

Zu dem Ortstermin am 28.001 .20256 wurden die Beteilig ten 
durch Schreiben vom 15.01.2026 eingeladen. 

Das Objekt konnte nur von Außen besicht igt werden. 

Herr , Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrü-
cken-Land 
Frau Stephanie Ebert-Glimm, Sachverständige 

Da das Gutachten im Zusammenhang mit der Zwangsversteige­
rung erstellt wurde und insofern für die Veröffent lichung im Inter­
net durch das Zwangsverste igerungsgericht vorgesehen ist, un­
terbleiben aus Datenschu tzgründen alle personenbezogenen 
Angaben, die insbesondere die Verfahrensbeteil igten betreffen. 
Zur Wahrung der Anforderungen an Verkehrswertgutachten sind 
die vorliegenden Ausführungen durch einen Annex zum Gutach­
ten ergänzt, der die Anlagen mit personenbezogenen Angaben 
umfasst und nur dem Gericht vorliegt. 

Keine, das Objekt steht seit längerem leer 

Keiner 

Besteht nicht 

Keiner vorhanden 

Unbekannt, augenscheinlich keine vorhanden 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­
gen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1 :1.000 
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• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 06.02.2023 
• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten , Schnitte) 
• Berechnung der Brutto-Grundfläche und der Wohn- und Nutz-

flächen 
• Bodenrichtwert mit Stand 01.01.2024 
• Luftaufnahme 
• Topografische Karte 
• Mündliche Auskunft des zuständigen Bezirksschornsteinfeger ­

meisters 
• Gutachten 1 K 10/22 vom 06.03.2023 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis : 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerört liche Lage: 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Windhofstraße 23, 66484 Ballweiler 

Rheinland-Pfalz, in der Region Pfalz auf der Sick inger Höhe 

Battweiler eine Ortsgemeinde im Landkre is Südwestpfalz, 
gehört der Verbandsgeme inde Zweibrücken-Land an. 
Der Landkreis Südwestpfalz liegt im südwestlichen Teil des Lan­
des Rheinland-Pfalz , zentral zwischen den Ballungsrä umen Lud­
wigshafen/Mannheim, Karlsruhe und Saarbrücken. 

Battweiler (ca. 700 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte : 
Zweibrücken, Saarbrücken , Pirmasens, Kaiserslautern 

Landeshauptstadt: 
Mainz 

Kreisstraße 
K 76 und K 75 

Autobahnzufahrt: 
A8 und A6 

Bahnhof: 
Contwig und Zweibrücken 

Flughafen: 
Saarbrücken, Frankfurt (Hahn) 

Am Ortsrand von Battweiler gelegen ; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs in den Nachbarorten; 
Kindertagesstätte im Ort , Schule in Contwig , 
ein Arzt im Ort und in den Nachbargemei nden 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in unmitte lbarer Nähe; 
Verwaltung (Stadtverw altung) Zweibrücken ; 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nicht geeignet 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
dörflicher Charakter; 
überwiegend aufgelockerte, 1 bis 11-geschoss ige Bauweise 
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Beeinträchtigungen : 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau : 

keine 

eben; 
von der Straße leicht abfallend 

Flurstück Nr. 142/6 
Straßenfront: 
ca. 31,4 m; 

mittlere Tiefe: 
ca. 16 m; 

Grundstücksgröße: 
500 m2; 

Bemerkungen: 
Überbreite; 

Flurstück Nr. 142/3 
Straßenfront: 
Windhofstraße ca. 12,00 m; 
Blumenstraße ca. 22,50 m 

Grundstücksgröße: 
260 m2

; 

Bemerkungen: 
Eckgrundstück 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 760 m2

; 

innerörtliche Straße mit wenig Verkehr 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Gehwege beiderseitig vorhanden, erneuerte Befestigung mit Be­
tonsteinen; 
Parkmöglichkeiten in der Straße, auf dem Grundstück Flur Nr. 
142/3, 142/6 und in dem Gebäude 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Abwasserbeseitigung: Kanalanschluss ansonsten unbekannt 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein- keine Grenzbebauung des Wohnhauses; 
samkeiten: Grenzbebauung durch Nebengebäude 

eingefriedet durch Zaun 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen- gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
scheinlich ersichtlich): 

Altlasten : Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) hinsichtlich 
Verdachtsfläche liegen nicht vor. 

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung : 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Bodenordnungsverfahren : 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach­
forschungen wurden nicht angestellt. 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 06.02.2023 vor . 
Hiernach besteht in Abteilung II und III des Grundbuchs von Batt­
weiler, Blatt 584 keine Eintragung. 

Schuldverhältn isse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver­
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück­
sichtigt. Es wird davon ausgegangen , dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun­
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Kenntnis der Sachverstän­
digen nicht vorhanden. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschun gen und Un­
tersuchungen angestellt. 

Das Baulastenverze ichnis wurde nicht eingesehen. Ggf. beste­
hende wertbeeinflussende Eintragu ngen sind deshalb zusätzl ich 
zu dieser Wertermittlung zu berücksicht igen. 

Aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebäudeart 
und Bauweise wird ohne weitere Prüfung unterstellt , dass Denk­
malschutz nicht besteht. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Das Grundstück ist zum Wertermitt lungsstichtag in kein Boden­
ordnungsverfahren einbezogen. 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt . 
Bauauflagen oder baubehördl iche Beschränkungen oder Beanstandungen liegen nicht vor. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus­
gesetzt. 
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2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 
tät): 

beitragsrechtlicher Zustand: Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er­
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude mit Scheune/ Stallung bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebe­
schreibung). 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 2 Garagenplätze. 
Das Objekt ist augenscheinlich seit längerer Zeit leerstehend. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen . 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben . In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorl iegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfäh igkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus­
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfäh igkeit unterstell t. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart : 

Baujahr: 

Modern isierung: 

Energieeffiz ienz: 

Barrierefreihe it: 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Außenansicht: 

Einfamilienhaus mit Scheunenanabau und rückwärtiger Neben­
gebäudeanbau 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend; 
mit Anbauten 

1910 

2012 Einbau einer Ölzentralheizung 
ansonsten unbekannt 

Energieausweis liegt nicht vor 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefre i. 
Aufgrund der örtlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur, 
Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum für die konkrete Ob­
jektart etc.) wird in dieser Wertermittlung davon ausgegangen , 
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe­
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit 
nicht in der Wertermittlung berücksichtigt werden muss. 

unbekannt 

verputzt und gestrichen; 
Giebelseite Verblendung mit Eternitp latten (beschädigt); 
Fenster- und Haustüreinfassungen mit Sandstelngewände 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss : 
4 Kellerräume, Flur und Treppe zu Erdgeschoss 
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Erdgeschoss : 
4 Zimmer, Küche, Flur und Treppe 

Dachgeschoss: 
unbekannt 

Die in diesem Gutachten angesetzten Grundrissauftei lungen und die Wohn- und Nutzflächen wurden den 
vorliegenden Bauplänen von 1910 entnommen. Vermutlich entsprechen die Aufteilung und Nutzung nicht 
mehr dem heutigen Zustand . 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Keller : 

Umfassungswände : 

Innenwände : 

Geschossdecken: 

Treppen : 

Hauseingang( sbereich ): 

Dach: 

Massivbau 

Streifenfundament, Beton 

vermutlich Bruchsteinmauerwer k 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung, ver­
mutlich Bruchsteinmauerwerk 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt 

Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt, Hauseingang ver­
nachlässigt 

Dachkonstrukt ion: 
Holzdach ohne Aufbauten 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
straßenseitig Welleternit vermutlich asbesthaltig 
hofseitig Dachziegel aus Ton 

Dämmstandard ist unbekannt 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasser installationen : 

Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation : 

Heizung : 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

Windhofstraße 23, 66484 Ballweiler 

unbekannt 

unbekannt, vermutlich Ableitung in kommuna les Abwasserkanal­
netz 

unbekannt 

Zentralheizung, mit flüssigen Brennstoffen (Öl ), Baujahr 2012 
die Funktionsfähigkeit ist nicht bekannt 
nach Auskunft des zuständigen BSM wurde 2014 die letzte Be­
gehung durchgeführt 

unbekannt, vermutlich keine besonderen Lüftungsanlagen 

unbekannt, vermutlich über Heizung 
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3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Wohnungen 

Bodenbeläge : 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

Türen : 

sanitäre Installation : 

besondere Einrichtungen: 

Küchenausstattung: 

Grundrissgestaltung: 

wirtschaftl iche Wertminderungen: 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt 

Einfachfenster aus Holz mit Einfachverglasung ; 
Kunststofffenster mit Isolierverglasung 
Fensterbänke außen aus Naturste in 

Eingangstür: 
Holztür mit Lichtausschnitt 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt 

unbekannt, anhand der Bauzeichnungen zweckmäßig 

unbekannt, vermutl ich mangelnde Wärmedämmung 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile : 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden, Baumänge l, Unterhaltungs­
besonderheiten und anstehende Repara­
turen: 

wirtschaftl iche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Nebengebäude 

Eingangstreppe 

unbekannt 

vermutlich gut bis ausreichend 

Gebäuderisse im Mauerwerk der Fassade, Feuchteschäden 
durch undichte Dacheindeck ung im Mauerwerk, Putz und Kon­
struktionsholz des Daches 
Die Dacheindeckung der Scheune ist schadhaft und führt bereits 
zu erheblichen Feuchteschäden im Putz und Mauerwerk 
Außenputz muss teilweise erneuert werden 
Fenster und Haustür müssen erneuert werden 
Die Eternitfassade an der Giebelseite muss ausgebessert wer­
den. 

unbekannt 

Der bauliche Zustand ist schlecht. 
Es besteht ein erheblicher Unterhaltungsstau und allgemeiner 
Renovierungsbedarf . 
Im Gebäudeinnern wurden Baumaßnahmen getätigt , die nicht 
fertiggestellt wurden (Abbrucharbeite n Innenwand). 

ehemal ige Stallung an das Wohngebäude angebaut, teilweise als Garage genutzt 
rückwärtiger grenzständiger Anbau mit Garagentor 
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3.4 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, 
Gartenanlagen vernachlässigt, 
Einfriedung (Zaun) Flur Nr. 142/3 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus mit Stall / Scheune bebaute Grundstück 
in 66484 Battweiler, Windhofstraße 23 zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 
Battwei ler 

Gemarkung 

Battwei ler 
Battweiler 

Fläche insgesamt: 

Blatt 

584 

Flur Flurstücke 

142/3 
142/6 

Fläche 

260 m2 

500 m2 

760m 2 

Das Bewertungsobjekt wird zum Zwecke dieser Wertermittlung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei diesen Teil­
grundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjekts. Für jedes Teilgrund­
stück wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte Verkehrswerterm ittlung durchgeführt. D. h. es wird 
jeweils eine eigenständ ige Verfahrenswahl getroffen und ein eigener Verkehrswert aus dem bzw. den Verfah­
renswerten abgeleitet. Zusätzlich wird jedoch abschließend auch der Verkehrswert des Gesamtobjekts aus­
gewiesen. 

Teilgrundstücksbezei chnung 

A - Flurstück 142/3 
B - Flurstück 142/6 

Summe der Teilgrundstücksflächen : 

Nutzung/Bebauung 

unbebaut (Garten) 
Elnfamllienwohnhaus 

4.2 Wertermittlung für das Teilgrundstück A - Flurstück 142/3- unbebaut 

4.2.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Fläche 

260m 2 

500 m2 

760 m2 

Nach den Regelungen der lmmobllienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert i. d. R. im Vergleichs­
wertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21 ). Neben oder anstelle von Vergleichskaufpreisen 
können auch geeignete Bodenrichtwerte zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 
lmmoWertV 21 ). 

Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn sie entsprechend 

• dem Entwicklungszustand gegl iedert und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• dem beitragsrechtlichen Zustand, 

• der jewei ls vorherrschenden Grundstücksgestalt, 

• der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbarbebauu ng und 

• der Bodengüte als Acker- oder Grün landzahl 

hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). 

Der Bodenrichtwert ist der durchschn ittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrhe it von Grundstüc ken, die zu 
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einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gle iche Nutzungs- und Wertver­
hältnisse vorliegen . Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenricht­
wert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nach­
stehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenr ichtwerts . Abweichungen des 
Bewertungsgrund stücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbee lnflussenden Grundstücksmerkmalen -
wie Erschl ießungszustand , beitragsrechtl icher Zustand , Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sons­
tigen Nutzung , Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des 
Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

4.2.2 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (gute Lage) 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024 Das Bodenrichtwertgrundstück 
ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 

Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermitt lungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

= baureifes Land 

= MI (Mischgebiet) 

= frei 

= II 
= freistehend 

= 800 m2 

= 28.01.2026 
= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 

= 
= 
= 260 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Werterm ittlungsstichtag 
28.01.2026 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beltragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00€/m 2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 28.01.2026 X 1,00 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeelnflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage gute Lage gute Lage X 1,00 

Anbauart freistehend X 1,00 

Art der baulichen MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet) X 1,00 
Nutzung 

lageangepass ter beitragsfreier BRW am Werterm ittlungsstichtag = 70,00 €/m2 

Fläche (m2) 800 260 X 1,00 E2 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,00 

Vollgeschosse II II X 1,00 
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vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 
denrlchtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 
Fläche X 

beitragsfreier Bodenwert = 
cd. 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

70,00E/m 2 

Erläuterung 

70,00€/m 2 

260 m2 

18.200,00 € 
:18.200100 € 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 insgesamt :18 200,00 €. 

E1 

Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsst ichtag ist 
laut Auskunft des örtlich zuständigen Gutachterausschusses nicht erforderl ich, da keine wesentlichen Boden­
preisveränderungen eingetreten sind. 

E2 

Keine Anpassung , da im Zusammenhang mit Flur Nr. 142/6 Fläche entspricht der Größe des Bodenrichtwert­
grundstücks 

4.2.3 Vergleichswertermittlung 

4.2.3.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 beschr ieben . 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer ausrei­
chenden Anzahl von Vergleichspre isen (Verglelchsprelsverfahren) oder auf der Multiplikation eines an die 
Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Bezugsgröße 
(Verglelchsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu be­
wertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungszu­
stand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zu­
stand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Werter­
mittlungsst ichtag stehen . Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver­
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich 
seiner wertbee lnflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abwe ichungen auf­
weist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten oder 
Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Vertragszeit­
punktes mit dem Wertermittlungsst ichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheb lich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirku ngen auf die allgeme inen 
Wertverhältnisse in sachgerechter Welse, Insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugse inheit bezogene Werte für Grundstü­
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkma len (Normobjekte). Sie werden auf der Grund­
lage von geeigneten Kaufpre isen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
{Gebäudefakto ren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährl ichen Erträgen (Er­
tragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktor­
verfahrens ist der Verglelchsfaktor bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkma le und der all­
gemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und lndexrelhen oder in sonstiger geeigne­
ter Weise an die Merkma le des Wertermittl ungsobjektes anzupassen {=> objektspez ifisch angepasster Ver­
gleichsfaktor) . 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale , die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Vergleichswerts nicht berücks ichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktange­
passten vorläufigen Vergleichswerts sachgemäß zu berücksichtigen. 
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Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

4.2.3.2 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Begriffe 

Vergleichspreise(§ 25 lmmoWertV 21) 
Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) ermit­
telt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkma le aufweisen 
und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte) , die in hinreichender zeitlichen Nähe zum 
Werterm ittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen Abwei­
chungen an die Gegebenhe iten des Wertermittlungsobjektes anzupassen . 

Vergleichsfaktor (§ 20 lmmoWertV 21) 
Vergleichsfaktoren sind durchschnitt liche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grund­
stücksmerkmalen (Normobjekte) , die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen . Sie werden auf der 
Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumein­
heit (Gebäudefaktoren) , den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen gee igneten Bezugse inheit ermittelt. Um den objektspezifisch angepass­
ten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Ab­
weichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen(§ 18 lmmoWertV 21) 
Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert­
verhältnisse zum Wertermitt lungsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten(§ 19 lmmoWertV 21) 
Umrechnungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergle ichspreisen und Vergleichsfaktoren an die wert­
beeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und Maß 
der baulichen Nutzung , Größe , beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche etc.). 

Zu-/Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbeson­
dere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsob­
jekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21} 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältn isse bei Verwendung der VergleichsfaktorenNergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichti ­
gen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktanpassung 
durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abwe ichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüb lich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung . Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt , die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen . 

Der Bewertungssachverständige kann 1. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
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• grundsätzl ich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen , dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinn ahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Zur Bewertung des unbebauten Teilg rundstücks „A- Flurstück 142/3" sind ergänzend zum reinen Bodenwert 
evt l. vorhandene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (z. B. Pachtrechte) zu berücks ichtigen. 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) 

vorläufiger Vergleichswert 
marktübliche Zu- oder Abschläge 
Vergleichswert 

4.2.4 Wert des Teilgrundstücks A - Flurstück 142/3- unbebaut 

+ 
= 
+ 
= 
rd. 

18.200,00 € 
0,00€ 

18.200,00 € 
0,00€ 

18.200,00 € 
18.200,00 € 

Grundstücke mit der Nutzbarke it des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan­
delt, die sich am Vergle ichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Werterm ittlungsstichtag mit rd. 18.200,00 € ermittelt. 

Der Wert für das Teilgrund stück A - Flurstück 142/3 wird zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 mit rd. 

18.200,00 € 
geschätzt. 
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4.3 Wertermittlung für das Teilgrundstück B • Flurstück 142/6- bebaut 

4.3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 
21 ), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Sachwertverfahrens zu ermitteln , insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, 
sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 - 39 lmmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bo­
denwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gern. §§ 27 - 34 lmmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis 
wird jedoch nur unterstützend , vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme­
thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gern. § 28 lmmoWertV 21) ergibt sich 
aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsantell der baulichen Anlagen zum Werter­
mittlungsstichtag . 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 lmmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer­
den (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrhe it von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We­
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund­
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über­
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grund lage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert­
beeinflussenden Grundstücksmerk malen - wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lage­
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit , Grundstückszuschnitt -
sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrunds tück betref­
fende besonderen objektspezifisc hen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen 
insbesondere: 

• besondere Ertragsverhä ltnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden , 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

4.3.2 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (gute Lage) 70,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024 Das Bodenrichtwertgrundstück 
ist wie folgt defin iert: 

Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Teilgrundstücks 

Wertermitt lungsstichtag 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 
= freistehend 
= 800 m2 

= 28.01.2026 
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Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrecht licher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwertermittlung des Teilgrundstücks 

= 
= 
= 
= 
= 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

baureifes Land 
MI (Mischgebiet) 
frei 
freistehend 

500 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Werterm ittlungsstichtag 
28.01.2026 und die wertbeeinftussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtllcher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01 .2024 28.01.2026 X 1,00 Ed1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage gute Lage gute Lage X 1,00 

Anbauart freistehend freistehend X 1,00 

Art der baulichen MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet) X 1,00 
Nutzung 

lageangepass ter beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 70,00 €/m2 

Fläche (m2
) 800 500 X 1,00 E2 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,00 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 70,00 €/m2 

denrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00€/m 2 

Fläche X 500 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 35.000,00 € 
rd, 35,000,00 f 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 insgesamt 35,000100 f. 

E1 
Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist 
laut Auskunft des örtlich zuständigen Gutachterausschusses nicht erforderlich, da keine wesentlichen Boden­
preisveränderungen eingetreten sind. 

E2 

Keine Anpassung , da im Zusammenhang mit Flur Nr. 142/6 Fläche entspricht der Größe des Bodenrichtwert­
grundstücks 

4.3.3 Sachwertermittlung 

4.3.3.1 Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswerterm ittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler Seite 19 von 53 

 



1 K 18/25 Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt­
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkma le abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertver­
fahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs )Einrichtungen 
und sonst iger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskoste n unter Berücksichti­
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al­
terswertm inderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderwe itig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel­
lungskosten , Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläuflgem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau­
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermitte lte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtl ichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen , d. h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergle ichsobjekte berechnete vor­
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung• des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich , bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver­
gleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor­
handener besonderer objektspez ifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 lmmoWertV 21 ). 

4.3.3.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude­
fläche (m2

) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschn ittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla­
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regiona lfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittl ichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittl ichen Herstellungs­
kosten an das örtl iche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regi­
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungs kosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an­
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches 
Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend 
genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grund­
werten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des je­
weiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension .,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder ,,€/m2 

Wohnfläche " des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normobjekt , besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäu­
deteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normobjekt" 
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bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere 
Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben . 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als .Normalherstellungskosten x Fläche") durch Wertzuschläge beson­
ders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit - wie der Name bereits aussagt- normalen, d. 
h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschn ittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhan­
dene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK 
ermitte lten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berücks ichtigen . 

Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. 
fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhan­
den sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miterfasst und demzu­
folge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z.B. Sauna im Einfamil ienhaus). 

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden , spricht man 
auch von besonderen Betriebseinr ichtungen . 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr.1.1. Abs. 3 lmmoWertV) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK) , welche als »Kosten für Pla­
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal­
ten. 

Alterswertminderung (§ 38 lmmoWertV) 

Die Wertm inderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab­
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Restnutzungsdauer(§ 41. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer ' abzüglich 'tatsäch lichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag ' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert ( d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt}, 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderl iche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden . 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo­
dell. 

Besondere objektspezlflsche Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun ­
gen vom normalen baulichen Zustand , eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen) , grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 
Baumängel sind Fehler , die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen , auf nachträg liche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen . 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüg lichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt , die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen . 
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Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugensche innahme beim Ortsterm in 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen , Vorpla­
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene baulic he Anlagen (insbe­
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze , Einfriedun­
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen) . 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWertV) 
Ziel aller in der lmmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den 
am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch . Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert "(= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisier ten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors . 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 lmmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sach­
wertermittlung regel t§ 7 Abs. 1 lmmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Prax is, in der Sachwertfaktoren 
aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wer­
termittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Ob­
jek ts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet 
werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Ab­
schläge am marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 
die in der Wertermittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittli­
che Verhältnis aus Kaufpre isen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der lmmoWertV 21 
ermittelten .vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist 
z. B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirt­
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der 
Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak ­
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge(§ 7 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwer ts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu­
oder Abschläge erforderlich. 
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4.3.3.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus Stallung 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 673,00 pau-
€/m2 BGF schale Wert-

schätzung 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) X 340,50 m2 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige ein- + 0,00€ 
zeine Bauteile 

Durchschnittliche Herstellungskosten der bau- = 229.156,50 € 
liehen Anlagen im Basisjahr 2010 

Baupreisindex (BPI) 28.01.2026 (2010 = 100) X 171,8/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der bau- = 393.690,87 € 
liehen Anlagen am Stichtag 

Regionalfaktor X 1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der bauli- = 393.690,87 € 
chen Anlagen am Stichtag 

Alterswertminderung 

• Modell linear 

• Gesamtnutzu ngsdauer (GND) 80 Jahre 

• Restnutzungsdauer (RND) 14 Jahre 

• prozentual 82,50 % 

• Faktor X 0,175 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 68.895,90 € 20.000,00 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 

+ 
= 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermitt lung) 

vorläufiger Sachwert 

Sachwertfaktor 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezlflsche Grundstücksmerkmale 

Sachwert 

4.3.3.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

+ 
= 
X 

= 

= 
rd. 

Anbau Nebenge-
bäude 

pau-
schale Wert-

schätz ung 

8.000,00 € 

96.895,90€ 
968,96€ 

97.864,86€ 

36.100,00 € 

133.964,86 € 

1,09 

14.602,17 € 

131.419 ,53 € 
51.520 ,00 € 

79.899,53 € 

79.900 ,00 € 

Die Berechnung der Gebäu deflächen (Brutto-Grundflä chen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir 
durchgeführt . Die Berechnu ngen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschr ift (DIN 277 
- Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Werterm ittlung verwendbar. D ie 
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezoge nen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 
und 17); 

bei der BGF z. B. 

• (Nlcht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z.B . Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen ; 
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bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Ter rassenflächen. 

Herstellungskosten 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführung en in der Wertermittlungsl iteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen . 

Ermittlung der Normalherstellungskost en bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude : 
Einfamlllenha us 

Ermittlung des Gebäudest andards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0 

Dach 15,0 % 0,5 0,5 

Fenster und Außentüren 11,0 % 0,5 0,5 

Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0 

Fußböden 5,0% 1,0 

Sanitärein richtungen 9,0 % 1,0 

Heizung 9,0 % 1,0 

Sonstige technische Ausstattu ng 6,0% 1,0 

insgesamt 100,0 % 58,0% 33,0 % 9,0% 0,0% 0,0% 

Beschre ibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Holzfachwe rk, Ziegelmauerwerk; Fugenglatts trich, Putz, Verkleidung mit Faserzemen t-
Standardstufe 1 platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deuUich nicht 

zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 1 Dachpappe , Faserzementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmu ng 

Standardstufe 2 
einfache Betondachste ine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmu ng (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 1 Einfachverglasung; einfache Holztüren 

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitge mäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 
Fachwerkwände , einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestriche n, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 1 
Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und 
Ausführ ung; kein Trittschallschutz 

Fußböden 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne ; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwe rt-
kesse l 
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Sonstige technisch e Ausstattung 

Standardstufe 2 1 wenige Steckdosen , Schalter und Sicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Nutzungs gruppe: 
Anbauweise: 
Gebäude typ: 

Ein- und Zweifamilienhäuser 
freistehend 
KG, EG, ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften d~s zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte relativer relativer 
NHK 2010 Gebäudestan- NHK 2010-Anteil 

dardanteil 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 655,00 58,0 379,90 

2 725,00 33,0 239,25 

3 835,00 9,0 75,15 

4 1.005,00 0,0 0,00 

5 1.260,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 694,30 
gewogener Standard = 1,6 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellie rten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene , standardbezogene NHK 2010 694,30 €/m2 BGF 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 
• Objektgröße x 0,970 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

= 
rd. 

673,47 €/m2 BGF 
673,00 €/m2 BGF 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskos ten- bzw. Zeitwertzusc hläge in der Höhe geschätzt , wie dies dem gewöhn lichen Geschäfts­
verkehr entspricht. Grundlage der Zusch lagsschätzungen sind insbesondere die in [1 ], Kapitel 3.01 .2, 3.01 .3 
und 3.01 .4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittl iche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge . 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen wertha ltigen e inzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Baupreisindex 
Bei den angesetz ten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstel­
lungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verän­
derten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen , wird der vom Statistischen Bunde samt zum Wertermittlungs­
stichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex ver­
wendet. Da sich der vom Statist ischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der 
NHK 2010 bezieht, Ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun­
desamt veröffentli chten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um­
gerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren . Aufgrund der Mo­
dellkonformi tät (vgl. § 10 Abs. 1 lmmoWertV) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt , 
der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 
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Baunebenkosten 
Die Baunebenkos ten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung , behördliche Prü­
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbee influssenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau­
schal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in (1 ], Kapitel 3.01 .5 angegebenen Erfah­
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverstän­
dig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter 
Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung : 1,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 968,96 € 
(96.895,90 €) 

Summe 968,96 € 

Gesamtnutzungsdauer 
Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer= Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim­
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt­
lungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1 ], Kapitel 3.02.5 entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich 
"tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlän­
gert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modern isierungsmaßnah­
men durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Besei­
tigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter­
stellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. • 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 

Das ca. 1910 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. 

Für eine nachhaltige wirtschaftl iche Nutzbarkeit sind Modernisierungen erforderlich, die im Wertermittlungs­
ansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale Jahr Begrün-

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte Durchgeführte Unterstellte dung 
Maßnahmen Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der 4 0,0 0,0 
obersten Geschossdecke 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 0,0 0,0 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 2 0,0 0,0 
Gas, Wasser, Abwasser etc.) 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 2,0 0,0 

Wärmedämmung der Außenwände 4 0,0 0,0 
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Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 0,0 0,0 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De- 2 0,0 0,0 
cken, Fußböden und Treppen 

wesentliche Verbesserung der Grundrissge- 2 0,0 0,0 
staltung 

Summe 2,0 0,0 

Ausgehend von den 2 Modernisierungspunkten , ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moderni­
sierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (.vorläufigen rechnerischen ") Gebäudealter (2026 -1910 = 116 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische} Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 116 Jahre=) O Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandha ltung" ergibt 

sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sprengnetter/Kieri g" eine (modifizierte) Restnut ­
zungsdauer von 14 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1960. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest­
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermitt lungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell zugrunde zu legen. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentl ichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach­
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der 
Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

• des lage- und objektabhäng igen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktda tenportal 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältn isse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen . Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich . 

Der mangelhafte Unterhaltungszustand des Gebäudes wirkt erheblich wertm indernd. Diese Defizite werden 
im Rahmen der allgemeines Marktanpassung nicht vollständig berücksichtigt. 

Der vorgenommene Abschlag entspricht der am regionalen Markt üblichen Preisre aktion. Durch den zusätzli­
chen Abschlag wird gewährleistet , dass der ermittelte Wert das reale Marktverhalten wiedersp iegelt. 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Absch lag 

prozentuale Schätzung : -10,00 % von (146.021,70 €) -14.602 ,17 € 

Summe -14.602,17 € 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäß igen Auswirkungen der nicht in den Werterm ittlungsansätzen des Sachwertverfah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksich tigt, wie sie offen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgetei lt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli­
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw . in den 
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Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah­
rungswerten auf der Grundlage für diesbezügl ich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichke iten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Bauschäden -51.520,00 € 

• Dacheindeckung erneuern zzgl. Gerüst 322 
€*110,00 €/m2 

• Sanierung Fassadenr isse pauschal 

-36.520,00 € 

-15.000,00 € 

Summe -51.520,00 € 

4.3.4 Ertragswertermittlung 

4.3.5 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb ­
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag . Der Reinertrag ermitte lt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließl ich Erhal­
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten) . 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein­
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalis ierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons­
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätz lich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar) . Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergle ichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV ) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplika tion des Bodenwerts mit dem (ob­
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertr agsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz .,(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks " abzüglich .Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe­
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe­
zifisch angepassten) Liegenschafts zinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von .Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der bau­
lichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale , die bei der Ermittlung des vorläufi­
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden , sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange ­
passten vorläuf igen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgele iteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufprelsvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüb lich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.3.6 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktübl ich erziel­
baren Erträge aus dem Grundstüc k. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig 
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gesicherten) Einnahmemöglichke iten des Grundstücks (Insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als markt­
üblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese markt­
übl ich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstückstellen von den üblichen, nachhaltig ge­
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücks teilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu­
nächst die für eine übliche Nutzung marktübl ich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 21 lmmoWertV) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be­
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten , das Mietausfall­
wagnis und die Betriebskosten . 

Unter dem Mietausfallwagn is ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung , Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhä ltnisses oder Räumung(§ 32 Abs. 4 lmmoWertV und§ 29 Satz 1 und 211. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht , die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 lmmoWertV) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermitt lungsstichtag bezogene (Einmal)Be­
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein­
schließl ich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal­
lenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäß ig gleichzu­
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Llegenschaftszlnssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren . Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut­
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch­
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch an­
gepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermitt lung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher , dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältn isse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 lmmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsob jekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ § 7 Abs. 2 lmmoWertV) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen , ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspeziflsche Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
_gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder 
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Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 lmmoWertV) 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen . 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund lage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermitt lungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständ igen 
für Schäden an Gebäuden notwendig) . 

Es wird ausdrückl ich darauf hingewiesen , dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber , Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.3.6.2 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stck.) (€/m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stck.) 

Einfamilienhaus 1 Wohnung EG 130,00 6,00 780,00 9.360,00 

2 Garage 2,00 50,00 100,00 1.200,00 
3 Scheune EG 1,00 30,00 30,00 360,00 
4 Lager 1,00 30,00 30,00 360,00 

Summe 130,00 4,00 940,00 11 .280,00 

Mieteinnahmen werden keine erzielt. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erziel­
baren Nettokaltmiete durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 lmmoWertV 21 ). 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokalt mie­
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
1,00 % von 35.000,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfre i)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (gern. § 34 Abs. 2 lmmoWertV) 
bei LZ = 1,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 14 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Ertragswert 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

= 

= 

X 

= 
+ 
= 

= 

= 
rd . 

11.280,00 € 

2.776,60 € 

8.503,40 € 

350,00 € 

8.153,40 € 

13,004 

106.026,81 € 
35.000,00 E 

141.026,81€ 
14.102,68 € 

126.924,13 € 
51.520,00 E 

75.404,13 E 
75.400 ,00 € 
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4.3.6.3 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt­
lung (WMR) , in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwerterm ittlungen entwickelten Maßga­
ben zur wohnwertabhäng igen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern 
diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. (2), Teil 1, Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzu­
folge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grunds tück marktüblich erzielba re Nettokaltm iete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umla­
gefähigen Bewirtschaftungskosten . 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Be­
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Spreng-
netter-Marktdatenportal und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsob jektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende An­
passungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenante ile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag , oder auch auf €/m 2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenantell) be­
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1 ], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschn ittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde , 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 367,00 € 367,00 € 

Garagen (Gar.) 2 Gar. x 48,00 € 96,00€ 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 130,00 m2 x 14,40 €/m2 1.872,00 € 

Garagen (Gar.) 2 Gar. x 108,00 € 216,00 € 

Mietausfallwagnis 
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 225,60 € 

Summe 2.776,60 € 

Liegenschaftszinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftsz inssatz wurde auf der 

Grundlage 

• des in [1 ], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins­
sätze als Referenz- und Ergänzungssystem , in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart , 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben 
sind, sowie 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-
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Marktdatenporta l 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus die­
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpas­
sung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich . 

marktübliche Zu- oder Abschläge Zu- oder Abschlag 

prozentuale Schätzung: -10,00 % von (141.026,81 €) -14.102,68 € 

Summe -14.102,68 € 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs­
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen­
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer ' abzügl ich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungs maßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdaue r, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besonder _e objektspezlflsche Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren. 

4.3.7 Wert des Teilgrundstücks B • Flurstück 142/6- bebaut 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan­
delt, die sich am Sachwert orientieren. 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 79.900,00 € ermittelt. 

Der zur Stützung ermittelte Ertragswert beträgt rd. 75.400,00 €. 

Das Objekt konnte nicht von Innen besichtigt werden. Es bestehen erhebliche Unwägbarkeiten bzgl. dem 
Ausbaugrad und dem Zustand . 

Es wird ein daher sachverständiger Anschlag von 30 % vom Sachwert vorgenommen . 

79.900,00 € - 23.970,00 € = 55.930,00 €= rd. 56.000,00 € 

Der Wert für das Teilgrundstück B - Flurstück 142/6 wird zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 mit rd. 

56.000,00 € 
geschätzt. 

Windhofstraße 23, 66484 Battweller Seite 33 von 53 

 



1 K 18/25 Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

4.4 Verkehrswert 

In einzelne Teilgrundstücke aufteilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden 
üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der Teilgrundstücke orien­
tieren. 

Die Einzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittl ungsstichtag : 

Teilgrundstücksbezeichnung Nutzung/Bebauung Fläche Teilgrundstückswert 

A - Flurstück 142/3 - unbebaut (Garten) 260,00 m2 18.200,00 € 

B - Flurstück 142/6 Einfamilienwohn- 500,00 m2 56.000,00 € 
haus 

Summe 760,00 m2 74.200,00 € 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus mit Stall und Scheune bebaute Grundstück in 66484 
Battweiler, Windhofstraße 23 

Grundbuch 
Ballwei ler 

Gemarkung 
Battweiler 

Blatt 

Flur 

wird zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2026 mit rd. 

74.200 € 

lfd. Nr. 

Flurstücke 
142/3, 142/6 

in Worten : vierundsiebzigtausendzweihundert Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständ ige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm ke ine Ablehnungsgründe entge­
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa­
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Lemberg , den 17. Februar 2026 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

/,./, OINEN ISOIIK 11 

~, OAAkS-Nr: O-ZP-16018-01 

lffliftzitttt tllmobllicngullldlttrin 
DIAZett(UJ 

hanle Ebert-Gli 
Dipl. Ing . Stephanie Ebert-Glimm 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten . Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftl icher Genehmigung ge­
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts . Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver­
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässig keit, ein­
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehi lfen des Auftragnehmers 
beruhen , in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundhe it. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha­
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönl iche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan­
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigke it verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständ igke it, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi­
mal 1.000 .000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenka rte, Stadtplan , 
Lageplan , Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se­
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutach ten im Internet veröffentlicht wird , 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsvers teigerungs­
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten . 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

LBauO: 
Landesbauordnung Rheinland-Pfalz 

BGB: 
Bürgerl iches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

lmmoWertV: 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter­
mittlung erforderl ichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet­
wertermittlung 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl 
im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung) 

II. BV: 
Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen 

BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

EnEV: 
Energieeinsparungsverordnung - Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagetechn ik bei Gebäuden 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025 

[3] Haufe: (Hrsg, Sommer/Kröll/Piehler) Grundstücks- und Gebäudewertermittlung, Loseblattsammlung, 

[4] IVD-Wohn-Preisspiegel 2024/25 
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[5] Grundstücksma rktbericht Rheinland-Pfalz 2025 

[6) Baukosten 2020/21 Instandhaltung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung; Schmitz, Krings, Dahl­
haus, Meisel 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gu tachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand Juni 2025) erstellt. 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 6: 

Anlage 7: 

Auszug aus der Deutschen Grundkarte 

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 

Bodenrichtwertkarte 

Luftaufnahme 

Berechnung Wohnfläche und Bruttogrundfläche 

Grundrisse und Schnitte 

Fotos 
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Anlage 1: Auszug aus der Deutschen Grundkarte 

Seite 1 von 1 
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Anlage 2: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Seite 1 von 1 

Angaben zum Bewertungsobjekt: 

Postleitzahl : 

Ort : 

Straße: 

Hausnummer : 

( 

179 
3 

177 
2 

., 

179 
2 

179 
1 

Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

2130 
-2-

66484 

Battweiler 

Windhofstraße 

23 

""142 
3 

2 

143 
3 

lnl 

Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

2134 
- 3-

143 
2 
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Anlage 3: Bodenrichtwertkarte 

Seite 1 von 1 
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Anlage 4: Luftbild 

Seite 1 von 1 

Quelle: (lizenziert über geoportal) 
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Berechnung der Wohnfläche 

Geblude: 

Mieteinheit : 

Elnfamlllenhaus. Wndhofstraße 23, 00-48" Ballweiler 

'M>hnung EG+0G 

Die Berechnung erlolgt a.,s 0 Ferttgmaßen 
Rotcaumaßoo 

auf der Grundlage von 

0 Fertig- und Rohbaumaßen 

lfd Raurr()ezect,nung Raum - Rau rrteil'Besondef het en Flactl&n · Lange 
Nr Nr. (dif!e<&nZ!erte Besond@chellen) faUo, / 

Son0&1-. ,. fo,m (m) 
1 Zimme< 1 ,.o 4,70 
2 Zin-rne,2 1,0 4 ,70 
3 Zlnwne< 3 1,0 4,18 
4 Zlmme< 4 1,0 4 ,18 
5 Flu, 1,0 4 ,70 
5 Flur . 1,0 3,70 

WOhnflieho 0G wur<» Ol»rtehUlglich ormlt1„1 , da k<>int GrundnaspUln• vorhanden 

0 Ortlichem Aufmaß 
l8I Bauzelcmungen 

18] wolw1wertsbh6nglg 
0 nach DIN 283 

0 Orttlchem Aufmaß und Bauzeicmungen 0 nach DIN 177 
O nachWci=IV 
Onachll . BV 

Putz. &ele Plrtz. Gruno- Wohnwen- W:>hn• Wollll- Erlau-
ablug at>zog flkhe laldo, flictl e flach e lefung 
l-9 ..ge 8,e,te (Wohnw..~) Raumt~ R111m 
(~ (m) (m) (m') (f) (m') (m') 
0.03 4,03 0.03 18.68 1,0 18,68 18,68 
0.03 4.03 0.03 18 .68 1,0 18,88 18 ,68 
0.03 3, 13 0,03 12 ,87 1,0 12,87 12,87 
0,03 3,13 0,03 12,87 1,0 12,87 12,87 
0.03 2,20 0,03 10 ,13 1,0 10,13 6.57 
1,00 1,00 0.03 3,56 1,0 •3,56 6,57 

S'-lt\mt Wohrll~h• Mietoint-.11 EG 69,67 m' 
Summ• WOhnflkh• MteilNnheit OG ca 60.00 m• 
S...nme Wom -/NUUfllcho Ge~uda 130 00 m' 
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Berechnung der Gebäude-Grun dfläche 

nach Cler eiern Mooell der angesetzten NHK zugrunde liegenden Berechnungsvorsctuift 

Gebiud&: Eilfamllenhaus . Windhofstraße 23, 66484 Battweiler 

Ole Berechnung erfolg1 aus 

lfd. Qeschon/ 
Nt. Gl\lnclnsseDene 

1 00 
2 EG 
3 KG 
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Bild 1: Eingangsseite, Straßenansicht 
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Bild 2: Blick aus westlicher Richtung in die Straße 
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Bild 3: Seitenansicht von Osten 

Bild 4: Giebelansicht aus Westen, Blumenstraße 

Windho fstraße 23, 66484 Ballweiler Seite 50 von 53 

 



1116 1 

1 K 18/25 Dipl. Ing. S. Ebert-Glimm 

Anlage 7: Fotos 

Seite 3 von 7 

Bild 5: Rückansicht 

Bild 6: Bl ick auf das Grundstück Flur Nr. 142/3, von der Blumenstraße 
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Bild 7: 

Bild 8: 

Scheunengebäude, Feuchteschäden an der Außenwand, Feuchtei ntritt durch mangelnde 
Dacheindeckung 

Eingangstür Wohnhaus 
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Bild 9: Detail Holzfenster mit Einfachverglasung 

Bild 10: Riss im Mauerwerk und Putz 
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